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 Veröffentlicht am 10.02.1988

Norm

KO §39

Rechtssatz

Das Klagebegehren, den Beklagten schuldig zu erkennen, die konkursmäßige Verwertung einer Liegenschaft zu

dulden, ist zulässig. Ein solches Urteil verscha6t dem Kläger den Zugri6 auf die Liegenschaft, obwohl der Beklagte im

Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist.
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